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Schriftliche Anfrage 

der Abgeordneten Egg~. Dr. Eeü::hClrt, \Jeinberger I 

und \-7i lle 

an d0:n [:lundesmini ster fÜr Verkehr 

betreffend SeilDahntarife 

Gemäß den BestinUrtl.lngen des Eisenbahngesetzes 1957 sind die 

Seilba"lnunternel1r!lungen verpflichtet 1 die 'I'arife dem 

Bunclesministerium für Ve:r:kehr vor ibx'em Il'L'I(rafttreten vor

zUlegen. Vön dieser gesetzlichen Verpflichtung hat das 

Bundesministerium für Verkehr jm JahrE; 196B Erleichterungen 

gewährt, die zur Folge hatten, daß derzeit eine Ubersicht 

über die Tarife bei Seilbahnen nicht gegebenist. Auf Grund 

von Beschi.l/erden über die Tari.fgestal tung bei Seilbahnen 

hat die Kammer für Arbeiter und Angestellte für Tirol beim 

Bundesministerium für Verkehr beantragt, von der seiner-

zeit gE~währten El"leichterungwieder abzugehen und den gesetz

liChEm Bestimmungen entsprechend die Vorlage der Seilbahn-

tarife zu verlangen, weil· - abgesehen von der notwendigen 

tlbersicht - die Tarifvorlage auch eine gewisse pr~isregulieren

de \Yirkung haben v,ürde o 

Da die Tarife ohnedies in gedruckter Form veröffentlicht werden 

müssen, entsteht den SeilbahnunternebnungE~n durch die VorJ.age 

der Tarife an das BundesministeriUJIl für Verkehr keine zu

sätZliche Belastung. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen hiemit nachstehende 

A n fra gen : 

1. Halten auch Sie es im öffentlichen Interesse für geboteri, 

von der den Seilbahm.mternehmungen seinerzeit gewtihrten E:c·

leichterung, die Tarife nicht vorlegen zu müssen, wieder 

abzugehen? 

2. vlenn ja, ab 

geset:~ 1957 

langen? 

welchem Z~d. tpunk t werden jie die dem Ei~. e1'111<3.1-1.n
. ~ I 

entsprechende Vorlage der Seilbahntar1.1-~.ver·-. .-;--. . 

~ 
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